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Gemeinde Gotthun

N i e d e r s c h r i f t

Sitzung der Gemeindevertretung Gotthun

Sitzungstermin: Donnerstag, 09.02.2012

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr

Sitzungsende: 20:00 Uhr

Ort, Raum: Versammlungsraum der Gemeinde Gotthun, Schloßstraße 4, 17207 
Gotthun

Anwesende:
Herr Geschwendt, Jürgen - Freie Wählergemeinschaft 
Gotthun
Frau Hänke, Anita - Freie Wählergemeinschaft Gotthun
Herr Leddermann, Waldemar - CDU
Herr Losch, Patrick - Freie Wählergemeinschaft Gotthun
Herr Mahncke, Eberhard - Freie Wählergemeinschaft 
Gotthun
Herr Saathoff, Johannes - Freie Wählergemeinschaft 
Gotthun

Abwesende:
Herr Heinrich, Peter - Freie Wählergemeinschaft Gotthun entschuldigt

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung

3 Billigung der Niederschrift der letzten Sitzung der Gemeindevertretung vom 10.11.2011

4 Einwohnerfragestunde

5 Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil der Sitzung gefassten Beschlüsse

6 Bericht des Bürgermeisters

7 Vorbereitung Haushaltsplan 2012
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8 Beschlussvorlagen

8.1 Beschluss der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2010 und Entlastung des 
Bürgermeisters von der Haushaltsführung 2010
Vorlage: 06-2011-008

8.2 Nachbargemeindliche Abstimmung zur 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Waren (Müritz)
Vorlage: 06-2011-014

8.3 Nachbargemeindliche Abstimmung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20 der 
Stadt Waren (Müritz)
Vorlage: 06-2011-015

8.4 Nachbargemeindliche Abstimmung zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 24 
"Papenberg 1. Baustufe" der Stadt Waren (Müritz)
Vorlage: 06-2012-001

8.5 Nachbargemeindliche Abstimmung zur 6. Änderung des B-Planes Nr. 29 
"Fontanestraße" der Stadt Waren
Vorlage: 06-2012-017

9 Entgeltfestsetzung für die Nutzung der gemeindeeigenen Räumlichkeiten mit Inventar
Vorlage: 06-2012-002

11 Schließen der Sitzung

Protokoll:

Öffentlicher Teil

zu 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellen der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der 
Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Der Bürgermeister eröffnet die Sitzung, stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einladung, die 
Anwesenheit und die Beschlussfähigkeit fest. Die Gemeindevertretung ist mit 6 von 7 
Gemeindevertretern gemäß § 30 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern in der derzeit gültigen Fassung beschlussfähig.

zu 2 Änderungsanträge zur Tagesordnung

Es liegt kein Antrag zur Änderung der Tagesordnung vor.
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zu 3 Billigung der Niederschrift der letzten Sitzung der Gemeindevertretung vom 
10.11.2011

Die Niederschrift der letzten Sitzung wird gebilligt.

zu 4 Einwohnerfragestunde

Es sind keine Einwohner anwesend.

zu 5 Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil der Sitzung gefassten Beschlüsse

Die im nichtöffentlichen Teil der letzten Sitzung gefassten Beschlüsse werden bekannt 
gegeben:
Beschluss- Nr. 06-2011-010 – Flächenverkauf am Chausseehaus
Beschluss- Nr. 06-2011-011 – Verkauf von Radwegeflächen
Beschluss- Nr. 06-2011-012 – Grundstücksverkauf Röbeler Str. 2

zu 6 Bericht des Bürgermeisters

Der Bürgermeister informiert:
- Gutshaus ist fast frei gezogen
- Diakonie hat sich das Gutshaus angesehen
- Baumpflege ist abgeschlossen
- Landwirtschaftsbetrieb Revens errichtet neuen Güllebehälter und Melkstand

zu 7 Vorbereitung Haushaltsplan 2012

Dachreparatur am Neubau
Buswartehalle Lindenallee
Straßenunterhaltung (Neubaustraße, Hirschberg)

zu 8 Beschlussvorlagen

zu 8.1 Beschluss der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2010 und Entlastung des 
Bürgermeisters von der Haushaltsführung 2010
Vorlage: 06-2011-008
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Beschluss:
Die Gemeindevertretung Gotthun beschließt die Jahresrechnung 2010 einschließlich der 
Haushaltsüberschreitungen und entlastet den Bürgermeister von der Haushaltsführung des 
Haushaltsjahres 2010.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig lt. Beschluss

zu 8.2 Nachbargemeindliche Abstimmung zur 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Waren (Müritz)
Vorlage: 06-2011-014

Beschluss:
Im Rahmen der Abstimmung gemäß § 2 Abs. 2 BauGB erhebt die Gemeinde Gotthun keine 
Einwände gegen die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Waren (Müritz).

Durch die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes werden planungsrechtliche Belange und 
Entwicklungsziele der Gemeinde Gotthun nicht berührt.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig lt. Beschluss

zu 8.3 Nachbargemeindliche Abstimmung zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20 
der Stadt Waren (Müritz)
Vorlage: 06-2011-015

Beschluss:
Im Rahmen der Abstimmung gemäß § 2 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) erhebt die 
Gemeinde Gotthun keine Einwände gegen die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 20 
„Piratenland Warenshof, Teilgebiet Erweiterung Bürgersolaranlage“ der Stadt Waren 
(Müritz).

Abstimmungsergebnis:
einstimmig lt. Beschluss

zu 8.4 Nachbargemeindliche Abstimmung zur 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 24 
"Papenberg 1. Baustufe" der Stadt Waren (Müritz)
Vorlage: 06-2012-001

Beschluss:
Im Rahmen der Abstimmung gemäß § 2 Abs. 2 BauGB erhebt die Gemeinde Gotthun keine 
Einwände gegen die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 24 „Papenberg 1. Baustufe“ der 
Stadt Waren (Müritz) (Stand September 2011).

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig lt. Beschluss
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zu 8.5 Nachbargemeindliche Abstimmung zur 6. Änderung des B-Planes Nr. 29 
"Fontanestraße" der Stadt Waren
Vorlage: 06-2012-017

Beschluss:
Im Rahmen der Abstimmung mit den Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) erhebt die Gemeinde Gotthun keine Einwände gegen den Entwurf der 6. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 29 „Fontanestraße“ der Stadt Waren.

Die städtebauliche Entwicklung der Gemeinde Gotthun wird durch die in Aufstellung 
befindliche Änderung des Bebauungsplanes Nr. 29 „Fontanestraße“ der Stadt Waren nicht 
berührt.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig lt. Beschluss

zu 9 Entgeltfestsetzung für die Nutzung der gemeindeeigenen Räumlichkeiten mit 
Inventar
Vorlage: 06-2012-002

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Gotthun beschließt, für die Nutzung der 
Räumlichkeiten im Schloss, gelegen Schlossstraße 4, 17207 Gotthun ein Entgelt in 
nachfolgend aufgeführter Höhe zu erheben:

Das Nutzungsentgelt beträgt pro Kalendertag für die Nutzung:

private 
Nutzung

gewerbliche Nutzung

genutzte Räumlichkeit Einwohner   Nichtortsansässige alle Nutzer
Saal mit Küche und 
Nebenraum

100,00 € 120,00 € 170,00 €

½ Saal mit Küche und 
Nebenraum

  60,00 €   80,00 € 130,00 €

Nebenraum und Küche   20,00 €   40,00 €   90,00 €
kleiner 
Versammlungsraum im 
Erdgeschoss (als 
Lagerraum im 
Zusammenhang mit der 
Saalnutzung)

  10,00 €   20,00 €   70,00 €

kleiner 
Versammlungsraum 
im Erdgeschoss mit 
Küche (für 
Feierlichkeiten)

 20,00 €   40,00 €  90,00 €

Für beschädigtes Geschirr wird ein Betrag von 2,50 €/ je Stück in Rechnung gestellt.

Vor Beginn der Nutzung ist eine Nutzungsvereinbarung (Anlage 1) abzuschließen. Das 
Entgelt ist im Voraus zu zahlen.
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Die Gemeinde selbst, Einrichtungen der Gemeinde (z.B. Feuerwehr), die im Haus befindliche 
Kindertagestätte und von der Gemeinde unterstützte Vereine zahlen kein Nutzungsentgelt.

Abstimmungsergebnis:
einstimmig lt. Beschluss

zu 11 Schließen der Sitzung

Der Bürgermeister beendet die Sitzung.

Saathoff Faßheber 
Bürgermeister/in Protokollführer/in
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